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Genehmigungsfreie Beseitigung einer Anlage
anzeigen

7
. ik

Wenn Sie beabsichtigen, eine baugenehmigungsbedurftige oder baugenehmigungsfrei
gestellte Anlage zu beseitigen, missen Sie die Beseitigung mindestens einen Monat
vorher der unteren Bauaufsichtsbehérde anzeigen.

Basisinformationen

Sie missen die Beseitigung von baugenehmigungsbeddrftigen oder baugenehmigungsfrei
gestellten Anlagen der unteren Bauaufsichtsbehdrde mindestens einen Monat zuvor
anzeigen. Wenn die untere Bauaufsichtsbehdrde keine bauaufsichtlichen MaRnahmen
ergreift, kbnnen Sie nach Ablauf der Monatsfrist mit den Beseitigungsarbeiten ohne
weitere Genehmigung beginnen.

Wenn die zu beseitigende Anlage an baugenehmigungsbeddurftigen oder
baugenehmigungsfrei gestellten Anlagen angebaut ist, muss die Standsicherheit dieser
Anlagen durch einen qualifizierten Tragwerksplaner beurteilt und im erforderlichen Umfang
nachgewiesen werden. Die Beseitigungsarbeiten sind, soweit notwendig, durch den
gualifizierten Tragwerksplaner zu Gberwachen.

Die Anzeigepflicht gilt nicht fur

a) verfahrensfreie Anlagen nach § 61 Absatz 1 der Bremischen Landesbauordnung,
b) freistehende Gebéaude der Gebaudeklassen 1 und 3,

c) sonstige Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Héhe bis zu 10 m.

Diese dirfen ohne eine Beseitigungsanzeige beseitigt werden.

Fur die Beseitigung der folgenden baulichen Anlagen brauchen Sie eine Baugenehmigung
nach § 64 der Bremischen Landesbauordnung:
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a) geschitzte Kulturdenkmaler, die in die Denkmalliste eingetragen sind oder Gebaude die
in deren Umgebung liegen,

b) bei einer teilweisen Beseitigung eines Bauvorhabens, die als Anderung einer baulichen
Anlage einzustufen ist oder

c) wenn die untere Bauaufsichtsbehérde nach Priifung der Beseitigungsanzeige ein
Baugenehmigungsverfahren fordert.

Voraussetzungen

Keine.

Ablauf

Sie stellen die Anzeige online oder schiftlich.

Online-Beantragung

o Uber den Online-Dienst kénnen Sie Antrage in digitaler Form stellen.
o Nach erfolgreicher Anmeldung tber ein Nutzerkonto werden Sie Schritt fur Schritt
durch das Formular gefihrt.
o Halten Sie die erforderlichen Anlagen zu Ilhrem Antrag zum Upload bereit.
o Nach Einreichen Ihres Antrags erhalten Sie eine Eingangsbestatigung.
o Die Kommunikation zu lhrem Antrag mit der Behdrde soll vollstandig Giber den Online-
Dienst erfolgen.
= Im Online-Dienst haben Sie daflr die Moéglichkeit, Nachrichten zu Gbermitteln und
zu empfangen. Die Entscheidung der Behdrde wird ebenfalls in elektronischer
Form Uber den Online-Dienst bekannt gegeben.
Weitere Informationen erhalten Sie direkt im Online-Dienst.

o

Schriftlich

o Sie stellen die Anzeige in Textform mit dem veré6ffentlichten Formular. Fiigen Sie die
erforderlichen Unterlagen hinzu.

> Reichen Sie die Anzeige bei der zustandigen unteren Bauaufsichtsbehorde ein.
Fehlen Unterlagen oder bestehen sonstige Unklarheiten, werden Sie aufgefordert,
diese Beurteilungshemmnisse zu beheben. Reichen Sie in diesem Fall die fehlenden
oder angepassten Unterlagen und/oder die Klarstellung ein.

Die untere Bauaufsichtsbehorde prift Inre Anzeige. Wenn die untere Bauaufsichtsbehérde
innerhalb von einem Monat nach Eingangsbestatigung der vollstandigen Bauvorlagen
keine weiteren bauaufsichtlichen MaRnahmen ergreift, kann nach Ablauf der Monatsfrist
mit den Arbeiten begonnen werden.
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Bei nicht freistehenden Gebauden muss die Standsicherheit des Gebaudes oder der
Gebaude, an die das zu beseitigende Gebaude angebaut ist, durch eine
Tragwerksplanerin oder einen Tragwerksplaner im Sinn des 8§ 66 Absatz 2 der Bremischen
Landesbauordnung beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden.

Die Beseitigung ist in der Gebaudeklasse 2 und bei nicht freistehenden Gebauden der
Gebéaudeklasse 3 -soweit notwendig - durch die Tragwerksplanerin oder den
Tragwerksplaner zu tGberwachen.

Die nach § 61 Absatz 3 Satz 4 der Bremischen Landesbauordnung erforderliche
Bestatigung der Standsicherheit oder der erforderliche Standsicherheitsnachweis ist in den
Gebéaudeklassen 4 und 5 bauaufsichtlich zu prtfen.

8 61 Absatz 3 Satz 4 bis 6 der Bremischen Landesbauordnung gelten nicht, soweit an
verfahrensfreie Gebaude angebaut ist.

Weitere Hinweise

Bautatigkeitsstatistik-Online

o Der Erhebungsbogen fur Baugenehmigungen oder Abgangs-/ Beseitigungserhebung
kann auf der Bautétigkeitsstatistik Online (statistik-bw.de) online ausgefullt oder
ausgedruckt werden. Den Link dazu finden Sie unter "Weitere Informationen”.

Ubersicht der Rechtsgrundlagen

o Einen Link zur Ubersicht tiber die landesrechtlichen und kommunalen
Rechtsgrundlagen finden Sie auch unter "Weitere Informationen”.

Benétigte Unterlagen

> Vorzulegende Bauvorlagen fur die Beseitigung von Anlagen nach 8 6 der Bremischen
Bauvorlagenverordnung sind:

1. ein aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte, der die Lage der zu
beseitigenden Anlagen unter Bezeichnung des Grundstticks nach
Liegenschaftskataster sowie nach Stral3e und Hausnummer darstellt,

2. inden Féallen des § 61 Absatz 3 Satz 4 der Bremischen Landesbauordnung
eine Bestatigung der Standsicherheit durch die Tragwerksplanerin oder des
Tragwerksplaners,

3. inden Féllen des § 61 Absatz 3 Satz 6 der Bremischen Landesbauordnung

der Prifbericht der Prufingenieurin oder des Prufingenieurs,

ein Lichtbild der Ansicht der baulichen Anlage,

Name und Anschrift des Beseitigungsunternehmers,

eine Beschreibung des Beseitigungsverfahrens mit Angaben Uber den

Gerateeinsatz und Schutzmalinahmen,

7. Angaben Uber schadstoffhaltige Verunreinigungen des Abbruchmaterials
sowie dessen Entsorgung,

R

Seite 3von 5



8. eine Baumbestandserklarung mit allen nach der Baumschutzverordnung
erforderlichen Angaben, die mit Einreichung der Beseitigungsanzeige von
der Bauherrin oder dem Bauherrn auch direkt an die untere
Naturschutzbehorde zu Ubermitteln ist (Angaben werden im Rahmen der
Beseitigungsanzeige abgefragt)

9. Angaben Uber andere Bestandteile von Natur und Landschaft nach 8§ 23
bis 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, ,Natura 2000“-Gebiete nach § 32
des Bundesnaturschutzgesetzes sowie Lebensstatten besonders
geschutzter Arten gemali3 § 7 Absatz 2 Nummer 13 des
Bundesnaturschutzgesetzes und streng geschutzter Arten gemal § 7
Absatz 2 Nummer 14 des Bundesnatur-schutzgesetzes sowie Wald im
Sinne des Bremischen Waldgesetzes,

10. Angaben Uber die Beantragung der fir die Beseitigung der Anlage nach
anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen,
insbesondere nach denkmalschutzrechtlichen Vorschriften (Anlage
Baunebenrecht),

11. Angaben uber die Beseitigungskosten.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fiir Bau, Mobilitdt und Stadtentwicklung | Abteilung 6
Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)

= +49 421 3610

= Contrescarpe 72, 28195 Bremen
= Website

= office@bau.bremen.de

- Die Senatorin fiir Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung |
Stadtplanunqg, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

= +49 421 361-18666

= Gerhard-Rohlfs-Stral3e 62, 28757 Bremen
= Website

= bbn.office@bau.bremen.de

- Stadtplanungsamt
= 0471 590-3220
» Fahrstralle 20, 27568 Bremerhaven

= Website
= stadtplanungsamt@magistrat.oremerhaven.de

Online Services

o Anzeige zur Beseitigung online
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-abteilung-6-stadtplanung-bauordnung-bremen-stadt-125696
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-i-stadtplanung-bauordnung-nord-bauamt-bremen-nord-9243
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen-3541
mailto:bbn.office@bau.bremen.de
https://www.service.bremen.de/visitenkarte/stadtplanungsamt-185630
https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik/stadtplanungsamt/stadtplanungsamt.71742.html
mailto:stadtplanungsamt@magistrat.bremerhaven.de
https://hb.digitalebaugenehmigung.de/bremen/de/anzeige-zur-beseitigung.html

Formulare

- Formular Beseitigungsanzeige (pdf, 311.3 KB)

o Antrdge & Formulare der Bauaufsichtsbehérde

Gebiihren | Kosten

Die Hohe der Gebiihr richtet sich nach 8 1 der Kostenverordnung Bau, Tarifziffer 101.09
Anzeige der Beseitigung von Anlagen und betragt 1 v. T. der Beseitigungskosten.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Beseitigung einer Anlage ist der unteren Bauaufsichtsbehtrde mindestens einen
Monat vorher anzuzeigen.

Der Beginn der Beseitigungsarbeiten ist der unteren Bauaufsichtsbehdrde mindestens
eine Woche zuvor mit der ,Baubeginnanzeige” anzuzeigen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitungsdauer betragt maximal einen Monat entsprechend § 61 Absatz 3 Satz 3
der Bremischen Landesbauordnung.

Rechtsgrundlagen

Bremische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (BremVVTB)
§ 1 Kostenverordnung Bau (BauKostV)

o Bremische Landesbauordnung (BremLBO)

Bremische Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV)

Bremisches Gebiihren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG)

o

o

o

o

Weitere Informationen

o Planen & Bauen in Bremen

o |nfos fir Bauherrn der Architektenkammer Bremen

o Bautatigkeitsstatistik Online

o Ubersicht tiber die landesrechtlichen und kommunalen Rechtsgrundlagen

Aktualisiert am 29.04.2026
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https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Formular_Beseitigungsanzeige%20ab%2001.2023_.pdf
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/antraege-formulare-3555
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-verwaltungsvorschrift-technische-baubestimmungen-bremvvtb-120882?template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-293836?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-vom-29-mai-2024-232736?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-247810?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/antraege-formulare-3555
https://www.akhb.de/
https://www.statistik-bw.de/baut/HTML
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559

	 Genehmigungsfreie Beseitigung einer Anlage anzeigen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Abteilung 6 Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung I Stadtplanung, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)
	Stadtplanungsamt

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


